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vesehen werden möchten“ 118) Der metanormatıve Platonısmus 1S% vekennzeichnet
durch dreı Thesen. Realısmus: Dhie Vortrefflichkeit 1sSt. elne subjektunabhängıige
Wıirklichkeit. Relationalıität: S1e 1sSt. elne Relation. Abstraktheit des Ideals: Das
„Ideal, auf das vortreffliche Gegenstände bezogen sınd, 1sSt. eın abstraktes Objekt“
(123), „eine notwendig singuläre Entıität: eIne Entıität, Inı der keın anderes
Objekt <5 mtliche intrinsıschen Eigenschaften teilen könnte, hne In ıtL ıhm auch
numeriısch ıdentisch sein“ 140)

Die folgenden Kapitel zeıgen drel verschiedene Auspragungen dieser Grund-
estruktur. Ihre Positionen unterscheıiden sıch darın, w1e S1e das abstrakte Ideal kon-
zeptualısıeren. Plotin (Kap. vertrıtt eine reduktionıistische Form des normatıven
Platonısmus. Das Ideal besteht 1 der orößtmöglichen Einswerdung ML dem Eınen.
Das Eıne, dıe Krıtik, Se1 WAar das ıdeale abstrakte Objekt, ber sel nıchtA-

L1V vertasst. Fur Irıs Murdoch (Kap. 1S% das ute eine „essentiell nıcht-realisierte
Vollkommenheit“ 269) Das abstrakte Objekt Ssel keın Ideal; weıl C6 Aje VOo ı hım
yveforderte Vollkommenheit selbst nıcht besitze und exemplıifizıere. Robert Adams
(Kap. versteht dAje Vortrefflichkeit konkreter Gegenstände „als hnlichkeit M1L
eiınem transzendenten (GZOtt, der celbst als transzendent ZzuLl bezeichnet wiırd“ 270)

Das Buch vermıiıttelt eiınen dıtterenzierten Einblick 1 dAje vielfache Verwendung
VOo „Platonismus“ 1 der metaethıischen Diskussion. Es 1SL eın Gespräch zwıschen
der Metaethıik des Jahrhunderts und der platonıischen Tradıtion. Problematıisch
1ST der Eınstieg m1L dem Terminus „Vortrefflichkeit“. /xwar wırd au f Phänomene
hingewıesen, dA1e bezeichnet, aber wırd nıcht deutliıch, welchen Begrifft
und Termınus 1 der platonischen Tradıtion veht, und das ware notwendi1g für
eıne Arbeit, dıe sıch nıcht LLUr als systematıische, sondern auch Als hıstorıische Unter-
suchung versteht. RICKEN 5 ]

WITSCHEN, [)HETER: WAs verdient mOrAalisc. den VOorzugs Ethisches Abwägen durch
Präferenzregeln. Stuttgart: Kohlhammer 2017 1572 S $ ISBN u78 — 3—17/-—034060—7
(Paperback); 078 — 3—17/-—034061—9

Der Mensch steht 1 vielfältigen Entscheidungssituationen, dAje ıhn nach Orıientie-
rung suchen lassen und dabel nach begründungs- und auch dıskursfähigen Krıterien
ZUFr Unterscheidung entsprechender Optionen verlangen. Daher sind 117 Rahmen
ethıscher Reflexionen „Krıterien für elne moralısch richtige der alsche Praxıs
benennen und diese argumentatıv uszuweısen“ (8) Um diesem Anspruch verecht

werden, stehen unterschiedliche Möglıchkeiten ZU> Verfügung: Es eıgnen sıch
dafür anderem Prinzipien, also letzte Grundsätze ethıschen ÄArgumentıierens,
be1 denen jJeweıls „eın moralısch relevanter Gesichtspunkt namhaftrt“ (10) vemacht
wırd, aber auch SOSENANNLE Präferenzregeln, be1 denen „mindestens Wel moralısch
relevante Belange 1 eın Verhältnis VESCLIZL werden“ (10) eınen Vorzug des eiınen
VOTLr dem anderen aAauszuweılsen. Innerhalb der Gruppe der Präferenzregeln scheint
1U auch SOSENANNLE prinzıpieniımmanente Präferenzregeln veben, also solche
Vorzugsregeln, dA1e sıch analytısch AUS orundlegenden Prinzıiplen ableiten lassen, Aa
S1e diesen iınhärent sind

Der 2017 leider unerwartie früh verstorbene Vertasser bıetet 1 dem etizten VOo
ıhm rediglerten Band WAas merdient mOralisc. den Vorzug® Ethisches Abwägen durch
Präferenzregeln elne kluge Zusammenstellung VOo Präferenzregeln, dAje zeıgt, wWw1e
breit hıerzu das Angebot der ethischen Tradition 1S% und W1e notwendig und hılfreich
dAje Erinnerung dieses dıtterenzierte und lange Nachdenken auch für vegenwar-
tige ethıische Fragestellungen seın kann Dhes betonen, 1SL aktuell nıcht ımmer
wohlgelitten, Aa damıt d1e prinzıpielle Gleichwertigkeit VOo Entscheidungsoptionen
inirage vestellt wırd, begründete Vorzugswahlen treffen können. Witschen
verfolgt hıer das Zıel, eiınen exemplarıschen „Nachweıs VOo prinzıpienımmanenten
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gesehen werden möchten“ (118). Der metanormative Platonismus ist gekennzeichnet 
durch drei Thesen. 1) Realismus: Die Vortrefflichkeit ist eine subjektunabhängige 
Wirklichkeit. 2) Relationalität: Sie ist eine Relation. 3) Abstraktheit des Ideals: Das 
„Ideal, auf das vortreffliche Gegenstände bezogen sind, ist ein abstraktes Objekt“ 
(123), d. h. „eine notwendig singuläre Entität: eine Entität, mit der kein anderes 
Objekt sämtliche intrinsischen Eigenschaften teilen könnte, ohne mit ihm auch 
numerisch identisch zu sein“ (140). 

Die folgenden Kapitel zeigen drei verschiedene Ausprägungen dieser Grund-
struktur. Ihre Positionen unterscheiden sich darin, wie sie das abstrakte Ideal kon-
zeptualisieren. Plotin (Kap. 6) vertritt eine reduktionistische Form des normativen 
Platonismus. Das Ideal besteht in der größtmöglichen Einswerdung mit dem Einen. 
Das Eine, so die Kritik, sei zwar das ideale abstrakte Objekt, aber es sei nicht norma-
tiv verfasst. Für Iris Murdoch (Kap. 7) ist das Gute eine „essentiell nicht-realisierte 
Vollkommenheit“ (269). Das abstrakte Objekt sei kein Ideal, weil es die von ihm 
geforderte Vollkommenheit selbst nicht besitze und exemplifiziere. Robert M. Adams 
(Kap. 8) versteht die Vortrefflichkeit konkreter Gegenstände „als Ähnlichkeit mit 
einem transzendenten Gott, der selbst als transzendent gut bezeichnet wird“ (270). 

Das Buch vermittelt einen differenzierten Einblick in die vielfache Verwendung 
von „Platonismus“ in der metaethischen Diskussion. Es ist ein Gespräch zwischen 
der Metaethik des 20. Jahrhunderts und der platonischen Tradition. Problematisch 
ist der Einstieg mit dem Terminus „Vortrefflichkeit“. Zwar wird auf Phänomene 
hingewiesen, die er bezeichnet, aber es wird nicht deutlich, um welchen Begriff 
und Terminus in der platonischen Tradition es geht, und das wäre notwendig für 
eine Arbeit, die sich nicht nur als systematische, sondern auch als historische Unter-
suchung versteht. F. Ricken SJ

Witschen, Dieter: Was verdient moralisch den Vorzug? Ethisches Abwägen durch 
Präferenzregeln. Stuttgart: Kohlhammer 2017. 152 S., ISBN 978–3–17–034060–2 
(Paperback); 978–3–17–034061–9 (EPUB).

Der Mensch steht in vielfältigen Entscheidungssituationen, die ihn nach Orientie-
rung suchen lassen und dabei nach begründungs- und auch diskursfähigen Kriterien 
zur Unterscheidung entsprechender Optionen verlangen. Daher sind im Rahmen 
ethischer Reflexionen „Kriterien für eine moralisch richtige oder falsche Praxis zu 
benennen und diese argumentativ auszuweisen“ (8). Um diesem Anspruch gerecht 
zu werden, stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung: Es eignen sich 
dafür unter anderem Prinzipien, also letzte Grundsätze ethischen Argumentierens, 
bei denen jeweils „ein moralisch relevanter Gesichtspunkt namhaft“ (10) gemacht 
wird, aber auch sogenannte Präferenzregeln, bei denen „mindestens zwei moralisch 
relevante Belange in ein Verhältnis gesetzt werden“ (10), um einen Vorzug des einen 
vor dem anderen auszuweisen. Innerhalb der Gruppe der Präferenzregeln scheint es 
nun auch sogenannte prinzipienimmanente Präferenzregeln zu geben, also solche 
Vorzugsregeln, die sich analytisch aus grundlegenden Prinzipien ableiten lassen, da 
sie diesen inhärent sind.

Der 2017 leider unerwartet früh verstorbene Verfasser bietet in dem letzten von 
ihm redigierten Band Was verdient moralisch den Vorzug? Ethisches Abwägen durch 
Präferenzregeln eine kluge Zusammenstellung von Präferenzregeln, die zeigt, wie 
breit hierzu das Angebot der ethischen Tradition ist und wie notwendig und hilfreich 
die Erinnerung an dieses differenzierte und lange Nachdenken auch für gegenwär-
tige ethische Fragestellungen sein kann. Dies zu betonen, ist aktuell nicht immer 
wohlgelitten, da damit die prinzipielle Gleichwertigkeit von Entscheidungsoptionen 
infrage gestellt wird, um begründete Vorzugswahlen treffen zu können. Witschen 
verfolgt hier das Ziel, einen exemplarischen „Nachweis von prinzipienimmanenten 
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Präferenzregeln“ (17) leisten, zeıgen, dass WIr Vorzugsregeln nıcht 11UTFr

ZU Abwägung zwıschen möglıcherweıse konkurrierenden Prinzıpljen verwenden,
sondern diese mıtunter auch AUS einem einz1ıgen Prinzıp, dem S1e iınhärent sınd,
ableiten können. Moralische Entscheidungen el orundlegend 1
Rahmen eines kognitivistisch vedachten Delıberationsprozesses.

Seine Ausgangsthese lautet: „Beim moralıischen Abwägen, das angesichts VOo

Handlungsalternativen unumgänglıch 1ST, kann dAje Akteurın bzw. der Akteur sıch
nıcht 1LUFr Vorzugsregeln OrjJentieren, miıttels derer zwıschen verschıedenen 1O1-

matıv-ethischen Prinzıpien eıne Priorisierung VOrTSCIHLOIILIIL werden kann, sondern
auch Prinzıpien, Aje jeweils bereıts 1 sıch e1ne Präferenzregel enthalten.“ (14)
Dhes versucht Witschen anhand VOo fünt austührlich besprochenen Beispielen
zeıgen: erstiens dem teleologischen Normierungsprinz1p, zweıtens dem Soz1alprınzıp
der Subsıdiarıtät, drıttens dem Prinzıp der Toleranz, viertens dem rechtsethischen
Prinzıp der Radbruch’schen Formel und fünttens dem Prinzıp der Doppelwirkung.
Die Kapıtel den einzelnen Prinzıpljen vehen teilweıse auf rühere Publikationen
zurück, eLi wa ZU Prinzıp der Doppelwirkung, ZU Subsıicharıtät und tellweıse auch
ZU teleologıschen Prinzıp. Letzteres duürtte aber wohl eher eınen Überbeegriff für
einen Klasse VOo Prinzıpljen darstellen, als eın einzelnes Prinzıp. Überhaupt
werden Prinzıpijen 1177 Sınne VOo praktischen Leıitsätzen VOo ıtschen L1LUFr kurz A1s-
kutiert, wıewohl S1e eınen Grundbeegriff des Werks darstellen. Wr ertahren Z Wal,
dass hier wen1ger oberste, sondern eher „mittlere Prinzıipien" (8) vemeınt sind,
aruüber hınaus wırd der Begrilf aber nıcht weıter spezifiziert.

Im Fall des teleologischen Prinzıps, das moralısche Rıichtigkeıit anhand der Fol-
SCI bewertet, sieht Witschen 1U drei Möglichkeıiten der Priorisierung: erstiens

adressatenbezogen, Zzweıtens iınhaltlıch und drıttens epistemisch, WE nach der
Gewissheit veiragt wırd, m1L der dje Folgen VOo Handlungen überhaupt erkannt
werden können. Unter dAje adressatenbezogenen Präterenzregeln fallen eiwa dıje
Regeln „Gemeimnwohl VOLr Einzelwohl“, WECNN sıch bzel der Betrotftenen das
oleiche (zut handelt, der dAje AUS der Befreiungstheologie stammende „OUption für
dAje Armen“ „Inhaltsbezogene Vorzugsregeln dıenen entweder eınem vernünftigen
Abwägen verschiıedener Ziele der S1e siınd für dAje Wahl der veeigneteren Miıttel
eınem vorgegebenen Zweck VOo Nutzen. (34) Dazu können vehören der Vorzug des
kleineren UÜbels (MINUS malum) der dAje Vorstellung, dass besser Ssel „präventiv

kuratıv, prospektiv reaktıv vorzugehen, sotern 1e$ möglıch 1St (40) uch
AUS den Krıterien der Wertdringlichkeit und der Werthohe können Vorzugsurteıile
abgeleitet werden, WAS allerdings dıe notorısch umstrıttene Annahme VI  LZL, CS

väbe „ausweiısbare Vergleichsmafßstäbe für dAje Gewichtung VOo Werten“ (45) uch
das häufig Anwendung ndende Prima-factie-Prinzip, das nach dem erstiten Anscheıin
urtejlen lässt, kann e1ne iınhaltlıche Präferenzregel enthalten, WCNN J nach Ontext
für den Regelfall der den Ausnahmeftall votlert wırd Die wichtigen epistemischen
Präferenzregeln sind dem Umstand veschuldet, dass der Mensch eın „hinsıchtliıch
selıner moralıschen Erkenntnismöglichkeiten begrenztes SOWI1E tallıbles Wesen 1St  DAn
(49) Daher sind neben eiınem prinzıpiellen Vorsichtsprinzıp, das mıtunter 1 eiınen
TIutiorismus mündet, WOCNN hochrangıge (suter verletzt werden drohen, Wahr-
scheinlichkeıt, Vorhersehbarkeit und Rısıko zentrale Krıterijen. SO 1SL natuürlıich eıne
Handlung vorzuzıehen, dAje eın bel M1L geringerer Wahrscheinlichkeit ZU Folge
hat als e1ne Handlung, die eın vergleichbares bel M1L höherer Wahrscheinlichkeit
hervorruten wırd AÄAnaloges olt für dAje beiden anderen Krıterıijen.

uch bzel des Soztatprıinzıps der Subsidiarität, dem eın Vorrang der Selbsthilte
VOL der Fremdhilfe zugrunde lıegt, unterscheidet Witschen akteurs- der adressaten-
bezogene und inhaltsbezogene Präferenzregeln, wobei die Unterscheidung für dieses
Prinzıp künstlich wırkt, da der systematısche Ertrag für die jeweılıgen Klassen
nıcht umfangreıch auställt. Der Toleranz als Prinziıp wıdmet Witschen zunächst eıne

267267

Systematische Philosophie und Philosophiegeschichte

Präferenzregeln“ (17) zu leisten, um zu zeigen, dass wir Vorzugsregeln nicht nur 
zur Abwägung zwischen möglicherweise konkurrierenden Prinzipien verwenden, 
sondern diese mitunter auch aus einem einzigen Prinzip, dem sie inhärent sind, 
ableiten können. Moralische Entscheidungen verortet er dabei grundlegend im 
Rahmen eines kognitivistisch gedachten Deliberationsprozesses. 

Seine Ausgangsthese lautet: „Beim moralischen Abwägen, das angesichts von 
Handlungsalternativen unumgänglich ist, kann die Akteurin bzw. der Akteur sich 
nicht nur an Vorzugsregeln orientieren, mittels derer zwischen verschiedenen nor-
mativ-ethischen Prinzipien eine Priorisierung vorgenommen werden kann, sondern 
auch an Prinzipien, die jeweils bereits in sich eine Präferenzregel enthalten.“ (14) 
Dies versucht Witschen anhand von fünf ausführlich besprochenen Beispielen zu 
zeigen: erstens dem teleologischen Normierungsprinzip, zweitens dem Sozialprinzip 
der Subsidiarität, drittens dem Prinzip der Toleranz, viertens dem rechtsethischen 
Prinzip der Radbruch’schen Formel und fünftens dem Prinzip der Doppelwirkung. 
Die Kapitel zu den einzelnen Prinzipien gehen teilweise auf frühere Publikationen 
zurück, etwa zum Prinzip der Doppelwirkung, zur Subsidiarität und teilweise auch 
zum teleologischen Prinzip. Letzteres dürfte aber wohl eher einen Überbegriff für 
eine ganze Klasse von Prinzipien darstellen, als ein einzelnes Prinzip. Überhaupt 
werden Prinzipien im Sinne von praktischen Leitsätzen von Witschen nur kurz dis-
kutiert, wiewohl sie einen Grundbegriff des Werks darstellen. Wir erfahren zwar, 
dass hier weniger oberste, sondern eher „mittlere Prinzipien“ (8) gemeint sind, 
darüber hinaus wird der Begriff aber nicht weiter spezifiziert. 

Im Fall des teleologischen Prinzips, das moralische Richtigkeit anhand der Fol-
gen bewertet, sieht Witschen nun drei Möglichkeiten der Priorisierung: erstens 
adressatenbezogen, zweitens inhaltlich und drittens epistemisch, wenn nach der 
Gewissheit gefragt wird, mit der die Folgen von Handlungen überhaupt erkannt 
werden können. Unter die adressatenbezogenen Präferenzregeln fallen etwa die 
Regeln „Gemeinwohl vor Einzelwohl“, wenn es sich bzgl. der Betroffenen um das 
gleiche Gut handelt, oder die aus der Befreiungstheologie stammende „Option für 
die Armen“. „Inhaltsbezogene Vorzugsregeln dienen entweder einem vernünftigen 
Abwägen verschiedener Ziele oder sie sind für die Wahl der geeigneteren Mittel zu 
einem vorgegebenen Zweck von Nutzen.“ (34) Dazu können gehören der Vorzug des 
kleineren Übels (minus malum) oder die Vorstellung, dass es besser sei „präventiv 
statt kurativ, prospektiv statt reaktiv vorzugehen, sofern dies möglich ist“ (40). Auch 
aus den Kriterien der Wertdringlichkeit und der Werthöhe können Vorzugsurteile 
abgeleitet werden, was allerdings die notorisch umstrittene Annahme voraussetzt, es 
gäbe „ausweisbare Vergleichsmaßstäbe für die Gewichtung von Werten“ (45). Auch 
das häufig Anwendung findende Prima-facie-Prinzip, das nach dem ersten Anschein 
urteilen lässt, kann eine inhaltliche Präferenzregel enthalten, wenn je nach Kontext 
für den Regelfall oder den Ausnahmefall votiert wird. Die wichtigen epistemischen 
Präferenzregeln sind dem Umstand geschuldet, dass der Mensch ein „hinsichtlich 
seiner moralischen Erkenntnismöglichkeiten begrenztes sowie fallibles Wesen ist“ 
(49). Daher sind neben einem prinzipiellen Vorsichtsprinzip, das mitunter in einen 
Tutiorismus mündet, wenn hochrangige Güter verletzt zu werden drohen, Wahr-
scheinlichkeit, Vorhersehbarkeit und Risiko zentrale Kriterien. So ist natürlich eine 
Handlung vorzuziehen, die ein Übel mit geringerer Wahrscheinlichkeit zur Folge 
hat als eine Handlung, die ein vergleichbares Übel mit höherer Wahrscheinlichkeit 
hervorrufen wird. Analoges gilt für die beiden anderen Kriterien. 

Auch bzgl. des Sozialprinzips der Subsidiarität, dem ein Vorrang der Selbsthilfe 
vor der Fremdhilfe zugrunde liegt, unterscheidet Witschen akteurs- oder adressaten-
bezogene und inhaltsbezogene Präferenzregeln, wobei die Unterscheidung für dieses 
Prinzip etwas künstlich wirkt, da der systematische Ertrag für die jeweiligen Klassen 
nicht umfangreich ausfällt. Der Toleranz als Prinzip widmet Witschen zunächst eine 
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Reihe wichtiger Vorbemerkungen, „Spezifika ethischer Toleranz“ (69) AUSWEI-
SCIN können. Dazu vehört CLWAa, dass diese M1L „Uberzeugungs- und nıcht M1L
Interessenkonflikten tun  . (69) habe, Aa letztere kompromissfäahig se1en, erstiere

jedoch aufgrund ıhres Wahrheitsbezugs nıcht. Ist elne Verhaltensweise allerdings
„eindeut1g und ausnahmslos verurteılen, dann 1sSt. S1e iıntolerabel“ (71) Witschen
sıeht 1U 117 Prinzıp der Toleranz mındestens Wwe1 (Vorrang-)Urteıle begründet:
ZUuU einen den Vorrang der Gewı1ssenstreiheit als Form instiıtutionalısierter Ole-
Fallz, Überzeugungen Drıitter, dıie WI1r WAar für falsch halten, AUS höherrangıgen
Gründen dennoch auszuhalten bzw. dulden und ZU anderen den Vorrang
triedlicher Koexıstenz, Dittferenzen auf e1ne zıvılısıerte \We1ise bewältigen
können (vel 7/9) renzen der Toleranz sıieht Witschen 1 der Notwendigkeıt, Ver-
letzungen elementarer Rechte verhiındern. Demnach Sagl elne dem Prinzıp der
Toleranz ınhärente Präferenzregel: „Ks 1SL moralısch besser, vänzlıch iıntolerantem
Handeln renzen SCLZEN, als dass dıie Möglıichkeıiten eiıner toleranten Praxıs der
eıner instıtutionalısıerten Toleranz nıcht erhalten werden.“ (87)

Die Radbruch’sche Formel, die auf den Rechtsphilosophen (justav TUuC
(1878—1949) zurückgeht, oibt als viertes Beispiel für prinzıplenımmanente Präterenz-
regeln eine Vorzugsregel für diejenıgen Fälle A, 1 denen posiıtivrechtlichen Rege-
lungen jede moralısche Legitimität fehlen scheint. Damıt entsteht eın „Konflikt
zwıschen posıtıvem Recht und Moral; zwıschen Legalıtät und Legitimität” 1NSs-
besondere „1M höchst bedeutsamen Sıtuationen“ (89) Der erwähnte Konflikt erd 11
Regelfall durch eiınen Vorrang des posıtıven Rechts beantwortet, anderntalls waren
e1ne cstabiıle Rechtsordnung und eın orundlegender Rechtsirjieden nıcht möglıch.
Der Regelfall reicht also ziemlıch WEILT. Dennoch siınd Ausnahmeftiälle denkbar, 1
denen dAje Beachtung eıner übergesetzlichen Gerechtigkeıit notwendie wırd und
Wr be] Unrecht posıtıven Rechts, miıthın Cersli dann, WOCNN der Konflikt
„unerträglich“ (94) wırd Dafür sind natürlıch Krıterien anzugeben, wobel
schwerwıiegende Menschenrechtsverletzungen vedacht wırd, exemplarısch NS-
Unrecht und dıje DDR-Mauerschützenprozesse. Wıtschen NMn qdAie Radbruch’sche
Formel Wr „Prinzıp“, vermutlich damıt S1e selıner These entgegenkommt, aber
duürten hıer Zweiıtel der Nomenklatur angemeldet werden. Wahrscheinlich ware
dAje ede VOo eiıner Formel für eınen notwendiıgen, aber seltenen Regel-Ausnahme-
fall ANSCINCSSCHECI.

Das Prinzıp der Doppelwirkung schließlich entwickelt Witschen Beispiel der
ethıschen Beurteilung humanıtärer Interventionen. Das Prinzıp, das „allgemeın 1n
eıner Konfliktsituation ZU AÄAnwendung kommt, 1 der be]l 1 autf nehmen
sınd, ethisch wiıchtige Ziele erreichen“ 112) führt dann dem Dılemma der
„Inkaufnahme der Tötung wenıger Unschuldiger ZUu Kettung vieler Menschenleben“
116) Witschen 11US$ allerdings einenReihe VOo Zusatzannahmen einführen,

ANSCINCSSCH dıiskutieren können, ob das Prinzıp der Doppelwirkung e1ne
Lösung für die erwähnte Konstellatıiıon darstellen könnte. TIrotz der Entwicklung
VOo 1er (Anwendungs-)Bedingungen dıe Handlung 111L1USS$5 moralısch Zzul der iındıt-
ferent se1nN; dAje DuLe Wırkung beabsıichtigt, dAje schlechte Wırkung 1LUFr zugelassen
werden: Gleichunmittelbarkeit beider Wırkungen und hınreichende Gründe für
dAje Inkautnahme der schlechten Wırkung) zeıgt sıch, dass das Prinzıp der Doppel-
wırkung AVAaT Vorzugsregeln enthält, aber ZU ethıschen Beurteilung humanıtärer
Interventionen alleıin nıcht wiırkliıch hınreichend 1St

Insgesamt haben WIr Inı1t einem ausgesprochen lesenswerten Werk iun

Eigentlich hilfreich erscheint dabe dje Zusammenstellung der Priäterenzre-
veln, nıcht alleın Witschens eigentliche These Denn wahrscheinlich dürfte das
Beweisziel der Normaltall se1N, wonach Vorzugsregeln häufıie Prinzıpljen iınhärent
sınd, diese aber 11UTFr selten analytısch freigelegt werden. Der Verfasser expliziert
dabe] vorbildlıch diejenıgen Vorzugsregeln, dAje den CNANNLEN Prinzıpljen iınhärent
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Reihe wichtiger Vorbemerkungen, um „Spezifika ethischer Toleranz“ (69) auswei-
sen zu können. Dazu gehört etwa, dass diese es mit „Überzeugungs- und nicht mit 
Interessenkonflikten zu tun“ (69) habe, da letztere kompromissfähig seien, erstere 
jedoch aufgrund ihres Wahrheitsbezugs nicht. Ist eine Verhaltensweise allerdings 
„eindeutig und ausnahmslos zu verurteilen, dann ist sie intolerabel“ (71). Witschen 
sieht nun im Prinzip der Toleranz mindestens zwei (Vorrang-)Urteile begründet: 
zum einen den Vorrang der Gewissensfreiheit – als Form institutionalisierter Tole-
ranz, um Überzeugungen Dritter, die wir zwar für falsch halten, aus höherrangigen 
Gründen dennoch auszuhalten bzw. zu dulden – und zum anderen den Vorrang 
friedlicher Koexistenz, um Differenzen auf eine zivilisierte Weise bewältigen zu 
können (vgl. 79). Grenzen der Toleranz sieht Witschen in der Notwendigkeit, Ver-
letzungen elementarer Rechte zu verhindern. Demnach sagt eine dem Prinzip der 
Toleranz inhärente Präferenzregel: „Es ist moralisch besser, gänzlich intolerantem 
Handeln Grenzen zu setzen, als dass die Möglichkeiten einer toleranten Praxis oder 
einer institutionalisierten Toleranz nicht erhalten werden.“ (87) 

Die Radbruch’sche Formel, die auf den Rechtsphilosophen Gustav Radbruch 
(1878–1949) zurückgeht, gibt als viertes Beispiel für prinzipienimmanente Präferenz-
regeln eine Vorzugsregel für diejenigen Fälle an, in denen positivrechtlichen Rege-
lungen jede moralische Legitimität zu fehlen scheint. Damit entsteht ein „Konflikt 
zwischen positivem Recht und Moral, zwischen Legalität und Legitimität“ – ins-
besondere „in höchst bedeutsamen Situationen“ (89). Der erwähnte Konflikt wird im 
Regelfall durch einen Vorrang des positiven Rechts beantwortet, andernfalls wären 
eine stabile Rechtsordnung und ein grundlegender Rechtsfrieden nicht möglich. 
Der Regelfall reicht also ziemlich weit. Dennoch sind Ausnahmefälle denkbar, in 
denen die Beachtung einer übergesetzlichen Gerechtigkeit notwendig wird – und 
zwar bei extremem Unrecht positiven Rechts, mithin erst dann, wenn der Konflikt 
„unerträglich“ (94) wird. Dafür sind natürlich Kriterien anzugeben, wobei v. a. an 
schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen gedacht wird, exemplarisch an NS-
Unrecht und die DDR-Mauerschützenprozesse. Witschen nennt die Radbruch’sche 
Formel zwar „Prinzip“, vermutlich damit sie seiner These entgegenkommt, aber es 
dürfen hier Zweifel an der Nomenklatur angemeldet werden. Wahrscheinlich wäre 
die Rede von einer Formel für einen notwendigen, aber seltenen Regel-Ausnahme-
fall angemessener. 

Das Prinzip der Doppelwirkung schließlich entwickelt Witschen am Beispiel der 
ethischen Beurteilung humanitärer Interventionen. Das Prinzip, das „allgemein in 
einer Konfliktsituation zur Anwendung kommt, in der Übel in Kauf zu nehmen 
sind, um ethisch wichtige Ziele zu erreichen“ (112), führt dann zu dem Dilemma der 
„Inkaufnahme der Tötung weniger Unschuldiger zur Rettung vieler Menschenleben“ 
(116). Witschen muss allerdings eine ganze Reihe von Zusatzannahmen einführen, 
um angemessen diskutieren zu können, ob das Prinzip der Doppelwirkung eine 
Lösung für die erwähnte Konstellation darstellen könnte. Trotz der Entwicklung 
von vier (Anwendungs-)Bedingungen (die Handlung muss moralisch gut oder indif-
ferent sein; die gute Wirkung beabsichtigt, die schlechte Wirkung nur zugelassen 
werden; Gleichunmittelbarkeit beider Wirkungen und hinreichende Gründe für 
die Inkaufnahme der schlechten Wirkung) zeigt sich, dass das Prinzip der Doppel-
wirkung zwar Vorzugsregeln enthält, aber zur ethischen Beurteilung humanitärer 
Interventionen allein nicht wirklich hinreichend ist.

Insgesamt haben wir es mit einem ausgesprochen lesenswerten Werk zu tun. 
Eigentlich hilfreich erscheint dabei v. a. die Zusammenstellung der Präferenzre-
geln, nicht allein Witschens eigentliche These. Denn wahrscheinlich dürfte das 
Beweisziel der Normalfall sein, wonach Vorzugsregeln häufig Prinzipien inhärent 
sind, diese aber nur selten analytisch freigelegt werden. Der Verfasser expliziert 
dabei vorbildlich diejenigen Vorzugsregeln, die den genannten Prinzipien inhärent 
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sind Dabe!] sind allerdings ımmer wıeder spezifische AÄAnwendungskontexte und
Vorannahmen veltend machen, dAje geteılt werden mussen, der Explikation
tolgen können. Interessant ware noch SCWESCH, das Vorgehen 1n andere Formen
des Abwägens einzuordnen, eLi wa entlang des praktischen Syllog1ismus. uch das
Verhältnis anderen Entscheidungsregeln, eiwa den Heuristiken, dAje empirısch
Sallız ZzuLr untersucht sınd, hätte autschlussreich entwiıickelt werden können. Das
schmälert aber nıcht, dass der Nachweis prinzıplenımmanenter Vorzugsregeln auf

LUT7Zhöchst anregende \We1lse velungen 1St

MUTSCHLER, HANS-[IIFEFTER: Bewusstsein. Was 1S% das? (Forum Theologische Litera-
turzeıtung; 34) Leipzıg: Evangelıische Verlagsanstalt 2018 256 S 4 ISBN 78 — 3— 374 —
05565—4 (Paperback); 78—3—2374 —055661 PDF)

Dhie vorliegende Untersuchung, dA1ie Mutschler als „Einführung“ (16) versteht,
hat vemäfßs den wıssenschafttlichen bzw. philosophischen Rıchtungen, dA1ie sıch M1L
der ewusstseinsthematık beschäftigen, dAje tolgenden Teile „1) Naturalısmus,
Sprachphilosophie, Phänomenologie, Bewusstseinsphilosophie, TIranszen-
denzkonzeptionen“ ebd Der Naturalıiısmus kommt nach 1n WEe1 Versionen
VOTI. Er unterscheıidet zwıschen empirischen Versionen 117 Bereich der Neuro- und
Kognitionswissenschaft und mehr spekulatıven Versionen 117 Bereich der Analytı-
schen Philosophie. Be1 der Sprachphilosophie Verweıst auf Wıttgenstein, der 1
seınen Philosophischen Untersuchungen „eıne antıphänomenologische Strategie” (1
verfolge, vehe dAieser doch davon auUsS, dass dA1ie Introspektion unzuverlässıg sel, weıl
WIr ıhre Inhalte nıcht 1 eınen intersubjektiv kontrollierbaren Diskurs überführen
könnten. In dieselbe Rıchtung gehen nach „1M Prinzıp uch DPeter Strawson, Ernst
Tugendhat und DPeter Hacker“ ebd.) uch be1 der Phänomenologie unterscheıidet

WEe1 Versionen: ZU einen dje klassısche Phänomenologie Edmund Husserls
und ZUuU anderen „dıe Leibphilosophilosophen ]) dAje das transzendentale Subjekt
Husserls metaphysisch tietfer hängen und als Leibbewusstsein rekonstruuleren“ (ebd.)
Hıer erwähnt i wa Mauriıce Merleau-Ponty, Hermann Schmuitz und Bernhard
Waldenftels Be1 diesen utoren sel, Ww1e betont, „der Gegensatz ZzU Natura-
lısmus csehr deutlich“ S1e vıngen näamlıch davon AalUlS, dass dAje unmıiıttelbare
Leiberftahrung den Subjekt-Objekt-Gegensatz des Naturalısmus unterlaute. Phä-
nomenologısch vesehen könnten WI1r nämlıch ıhnen zufolge „hınter dAje Objektivie-
rungsleistungen der Naturwissenschaftt zurückgehen auf eın Ursprüngliches, das für
alle Wissenschatten Begründungsfunktion“ (ebd.) habe Bezüglıch der Bewusstseins-
philosophiıe 1S% INa  H heute nach 1 der Regel der Meınung, dass S1e veschichtlich
erledigt Se1. Man leugne Wr nıcht dAje Entwicklung, dA1ie S1e VO Descartes bıs
Hegel Als iıhrem Höhe- und KulminationspunktChabe, vehe aber davon
auUsS, dass diese Art VOo Philosophie durch Kıerkegaard, Marx und Nıetzsche außer
Kraft VESCLIZL worden se1 und nıcht mınder VOo Heıidegger, dem Strukturalismus und
der Systemtheorıe. 1S% hıer anderer Meınung. In Wahrheıit, betont CL, höre dAje
Bewusstseinsphilosophie nıcht eLiwa auf. Als Beleg hierfür 1ın utoren w1e
Wolfgang G.ramer, Dieter Henrich und Mantred Frank Wer wıssen wolle, W16 heute
Bewusstsein behandelt werde, der LUL seıner Ansıcht nach ZzuLl daran, diese Tradıtion
nıcht ıgnorıeren. Eınen kurzen Blıck wiırtt schließlich auch auf Mystık und
Theologıe als „Iranszendenzkonzeptionen“ (18) Dabe] veht nıcht LUr auf dAje OSL-
asıatısche Mystık e1n, sondern auch auf Überlegungen VOo Saskıa Wendel, dA1ie auf
„Fıiguren der deutschen Mystık“ 235) zurückgreılt. Bezüglıch der Theologie WEIST

darauft hın, dass hıer das Absolute „Nıcht mehr elne Größe der Alleinheit“ 229)
sel, sondern eın Gesicht habe, denn dAje abrahamıtıischen Relıgionen seljen „  -
nalıstısch“ ausgerichtet. Ausdrücklich krıtisiert dAje Tatsache, dass heute
117 Bereich der Theologıe „ein Synkretismus Mode“ ebd.) sel, „der M1L Religionen
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sind. Dabei sind allerdings immer wieder spezifische Anwendungskontexte und 
Vorannahmen geltend zu machen, die geteilt werden müssen, um der Explikation 
folgen zu können. Interessant wäre noch gewesen, das Vorgehen in andere Formen 
des Abwägens einzuordnen, etwa entlang des praktischen Syllogismus. Auch das 
Verhältnis zu anderen Entscheidungsregeln, etwa den Heuristiken, die empirisch 
ganz gut untersucht sind, hätte aufschlussreich entwickelt werden können. Das 
schmälert aber nicht, dass der Nachweis prinzipienimmanenter Vorzugsregeln auf 
höchst anregende Weise gelungen ist. R. Lutz

Mutschler, Hans-Dieter: Bewusstsein. Was ist das? (Forum Theologische Litera-
turzeitung; 34). Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2018. 256 S., ISBN 978–3–374– 
05565–4 (Paperback); 978–3–374–05566–1 (PDF).

Die vorliegende Untersuchung, die Mutschler (= M.) als „Einführung“ (16) versteht, 
hat gemäß den wissenschaftlichen bzw. philosophischen Richtungen, die sich mit 
der Bewusstseinsthematik beschäftigen, die folgenden Teile: „1) Naturalismus, 2) 
Sprachphilosophie, 3) Phänomenologie, 4) Bewusstseinsphilosophie, 5) Transzen-
denzkonzeptionen“ (ebd.). Der Naturalismus kommt nach M. in zwei Versionen 
vor. Er unterscheidet zwischen empirischen Versionen im Bereich der Neuro- und 
Kognitionswissenschaft und mehr spekulativen Versionen im Bereich der Analyti-
schen Philosophie. Bei der Sprachphilosophie verweist er auf Wittgenstein, der in 
seinen Philosophischen Untersuchungen „eine antiphänomenologische Strategie“ (17) 
verfolge, gehe dieser doch davon aus, dass die Introspektion unzuverlässig sei, weil 
wir ihre Inhalte nicht in einen intersubjektiv kontrollierbaren Diskurs überführen 
könnten. In dieselbe Richtung gehen nach M. „im Prinzip auch Peter Strawson, Ernst 
Tugendhat und Peter Hacker“ (ebd.). Auch bei der Phänomenologie unterscheidet 
M. zwei Versionen: zum einen die klassische Phänomenologie Edmund Husserls 
und zum anderen „die Leibphilosophilosophen […], die das transzendentale Subjekt 
Husserls metaphysisch tiefer hängen und als Leibbewusstsein rekonstruieren“ (ebd.). 
Hier erwähnt er etwa Maurice Merleau-Ponty, Hermann Schmitz und Bernhard 
Waldenfels. Bei diesen Autoren sei, wie M. betont, „der Gegensatz zum Natura-
lismus sehr deutlich“ (ebd.). Sie gingen nämlich davon aus, dass die unmittelbare 
Leiberfahrung den Subjekt-Objekt-Gegensatz des Naturalismus unterlaufe. Phä-
nomenologisch gesehen könnten wir nämlich ihnen zufolge „hinter die Objektivie-
rungsleistungen der Naturwissenschaft zurückgehen auf ein Ursprüngliches, das für 
alle Wissenschaften Begründungsfunktion“ (ebd.) habe. Bezüglich der Bewusstseins-
philosophie ist man heute nach M. in der Regel der Meinung, dass sie geschichtlich 
erledigt sei. Man leugne zwar nicht die Entwicklung, die sie von Descartes bis zu 
Hegel als ihrem Höhe- und Kulminationspunkt genommen habe, gehe aber davon 
aus, dass diese Art von Philosophie durch Kierkegaard, Marx und Nietzsche außer 
Kraft gesetzt worden sei und nicht minder von Heidegger, dem Strukturalismus und 
der Systemtheorie. M. ist hier anderer Meinung. In Wahrheit, so betont er, höre die 
Bewusstseinsphilosophie nicht etwa auf. Als Beleg hierfür nennt er Autoren wie 
Wolfgang Cramer, Dieter Henrich und Manfred Frank. Wer wissen wolle, wie heute 
Bewusstsein behandelt werde, der tut seiner Ansicht nach gut daran, diese Tradition 
nicht zu ignorieren. Einen kurzen Blick wirft M. schließlich auch auf Mystik und 
Theologie als „Transzendenzkonzeptionen“ (18). Dabei geht er nicht nur auf die ost-
asiatische Mystik ein, sondern auch auf Überlegungen von Saskia Wendel, die auf 
„Figuren der deutschen Mystik“ (235) zurückgreift. Bezüglich der Theologie weist 
M. darauf hin, dass hier das Absolute „nicht mehr eine Größe der Alleinheit“ (229) 
sei, sondern ein Gesicht habe, denn die abrahamitischen Religionen seien „perso-
nalistisch“ (ebd.) ausgerichtet. Ausdrücklich kritisiert er die Tatsache, dass heute 
im Bereich der Theologie „ein Synkretismus Mode“ (ebd.) sei, „der mit Religionen 


